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Statuten 12 des Vereins
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§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

(I) Der Verein führt den Namen ". RCQ.<',,/l<a...t- AK~-nK ~
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(2) Er hat seinen Sitz. in kr~.I.~.N " unE! erstFee!ft-seiae TlKi';lteifoatlF
I

(3) Die Errichtung von Zweigverelnen-iss J ist nicht beabsichtigt.

§ 2: Zweck

Der Verein dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt" : ., .
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§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

(I) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs, 2 und 3 angeführten ideellen ~nd materiellen
Minel erreicht werden. I

(2) Als ideelle Mittel dienen"

a) ..(-j..t;;.~.ri.t...{.;.Lß.E· ft~t1,tJ.f,.I':Y.t:(.~:.N...t:.J..(f;. .
b) ..KQ/rp.~ß.b.l.C.tI.~ t:,/?T.:i.J.(.tu.!.'iVi':·K:) .
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{Oieses Statutenmuslef eIgnet ~(~ zur Weiterbearbllil1.JJ'Ig.Es kann III.1Cherg;\nzt werden. eitle Slreld\en SIe jeweii das
NiCl'lizuireIJend8$(!Wie die F=ußlloten,bevcr Sie die Statuten der Vfll'@in~behOrdeIIOrtegen).
Notwendige Anderungen gegenuber dem früheren Musfer iSd VereinsgeselZes 1951 finden siCh in § 5 A".~'fn1h
§ 9 AM: .2.§ 1D 11Id (ftiil'ter rrtcl. § 13 Abs 1 en:tet Salz (rwailer Salz frOherAbs S). § 1:;1Abs 2 zweil CftUher Ab$ 1). § 13
Abs 4 l'M!iter Hillbsatz {1riiherAbs 3}, § 1-4Abs 1 zweIter Satz. § 1-4Ab.!;2. § 1:; Ab! 2 fetzter • 1:; Alls :3 eBler Sa~
Einige wellem Anplissungen beruhen auf prakllst.l'ten Erw~gungen (§ 5 Abs 1. § Ei • § 9 Ab$ 1 enllBr S<ltz., § 9 Mi 3
!l!iter SalZ. § 9 AI:J§4, § 9 Abs 6 viener &ltz. geslllc/'II~n,§ 9 Alls 7. § 9 Ab$ 8 Satz, § '1 Abos3 er5tef Sat%,§ 11 AI)S 7
zwelt8r S!ltz. § 12 zweiter Satz. § 121it a uM e, § 14 ArI$ " erster uM . atz. § 15 Ab$ 1 zweiter S<ltz.)..
Dn.u kommen ein paar Anpassungen Im AuwrudL
2 Vor allem im Hinblict auf dia OrgllnlsafioFlnlruktur r Vereine und den Betrt8b verelmelgener' Unternehmungen
empfehlen Sich 'Jpezl~Che Anpal:sungen b N.ungen der StaMen. Für ein auf die Enangung steuerlicher
8egon$ligungen bei BeI~ti9ung li)r ge' 19B. mildlallgi! oder klrCl'llidle ZweCke (§§ 34 ff BAO) abgestimmtes
StatutBntnU!lter siehe unter h .IJmf.gll.attservict$ubli/q;lticnenldOwnloBcl/Ol'I;l.sc#1uertmNerein8.pdf bzw. Ufller
htfp:/iWw'w./sJrisnt:xls./tINr'lfei ~l1erroct!~n~atl1t",,2002. ,
, zß auf die galtl:e nz OslerreiCh, das Gebiel des Bundeslandes X'( oder da$ Gebiet der StadUGemeinae VZ.
• Das VereIns vertangt eine klare uni;l umrassende UmsCh~ibul'lg des Zwedts.
• TaU wie z!'l VOrlri"~e un~ ,,:eP.lllmmlull!ilen.Q9selli\le Zusammenkl'lnfte, Disku""ion5vef\lln"~"ltul\gen. Herautga~ von
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(3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch6

a) Beitrinsgebühren und Mitgliedsbeiträge ,
b) .~~:T.P.:.!f (I.f..._8.v..-? .. ,v.~~A_N:?T.I.l4,_I.i),N.6.~.N __ , ,
c) SP.8l:r~_~N.,..JJJ':1.~._s.u.~.~t':!J:>..<..!J\l.G.~N .
cl)
e)

§ 4: Arten der Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich In ordentliche, außerordentliche und
Ehrenm itg] ieder.

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.
Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung
eines erhöhten Mitgliedsbeitrags fordern. Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen
besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden.

§5: Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, die' __ _

SO 1'1icj'(:l] istische Pe, 501'~ und rechtsfähige Personengesellschsften" werden.

(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der
Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.

(3) Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von ordentlichen und
außerordentlichen Mitgliedern durch die Vereinsgründer. im Fall eines bereits bestellten
Vorstands durch diesen. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereins
wirksam. Wird ein Vorstand erst nach Entstehung des Vereins bestellt, erfolgt auch die
(definitive) Aufnahme ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder bis dahin durch die
Gründer des Vereins.

(4) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die
Generalversarnrn lung.

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft

(I) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen und rechtsfähigen
Personengesellschaften durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt
und durch Ausschluss,

oder BUS ""rein_eigenen Unlernehmung"n. Spend.:.n. S ammlungen. Verm~cnln- endungen in Beltac.hl.
, BeSCI'IrankUngen ZB hinSicnUlcl'l des A.lle~, des , rgeNöchafl. eas Bervfe$, der Unb~schollenl'l':'il sind
mögliCh. aber nicht e
• ' en" Handel~g"'!;"II~chafi (OHG). dill K(lmmaMi\gesell~enaft (KG) uM die Eingelra\lelle Erwertlsgesell..chalt~~6r
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(2) Der Austritt kann nur zurn'' t::1.QNf.(r.-!?:?,..ri.T2.~.~N erfolgen.
Er muss dem Vorstand mindestens 1 Monat/e- vorher schrIftlich mitgeteilt
werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin
wirksam. FOr die Rechtzeitigkelt ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich.

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher
Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der
Zahlung der Mitgliedsbeiträge im ROckstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig
gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hieven unberührt,

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober
Verletzung anderer MItgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt
werden.

(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den Im Abs. 4 genannten Gründen
von der Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden.

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder

(l) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und
die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der
Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen
und den Ehrenmitgliedern zu" :

(2) JedesMitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen.

(3) Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer
Generalversammlung verlangen.

(4) Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und
finanzielle Gebarung des Vereins 2;U informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der
Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand den betreffenden
Mitgliedern eine solche Information auch sonst binnen vier Wochen Zu geben.

(5) Die Mitglieder sind vom Vorstand Ober den geprüften Rechnungsabschluss
(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die
Rechn ungsprüfer einzubinden,

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kraften zu fördern und
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden
könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.
Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der
Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung
beschlossenen Höhe verpflichtet.

I. ~;t1.11.ßtrZi!liiibe, jeden Jal-liea..
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§ 8: Vereinsorgane

Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ I1 bis 13),
die Rechnungsprüfer (§ ] 4) IU'I8 aas-SehieasgerieJ:;t (§ l~

§ 9: Generalversammlung

(I) Die Generalversammlung ist die "Mitgliederversammlun~' im Sinne des Vereinsgesetzes
2002. Eine ordentliche Generalversammlung findet'" .J.l.Hi.fÜ lCf:L stau.

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf

a. Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung,
b. schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,
c. Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG),
d. Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz Vereinst), § 11 Abs. 2

dritter Satz dieser Statuten),
e. Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§ 11 Abs.2 letzter Satz dieser Statuten)

binnen vier Wochen statt.

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen
sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, mittels Telefax
oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene Fax-Nummer oder E-
Mail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe
der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 und
Abs. 2 lit. a - c), durch die/einen Rechnungsprüfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen
gerichtlich bestellten Kurator (Abs. 2 lit. d).

(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestem; drei Tage vor dem Termin der
Generalversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail
einzureichen.

(5) Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer
außerordentlichen Generalversammlung - können nur zur Tagesordnung gefasst werden.

(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt
sind nur die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die
Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen
Bevollmächtigung ist zulässig.

(7) Die Generalversammlung ist ohne RUcksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlussfähig.

(8) Die W~hlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der
Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit denen
das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch
einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.

1D d~J Jäliil~h. anB (wci odal ,nt 'tEi Jalllfl (6bgesthChill auf die fUHktioiisdaott des Vot8Jty"d~ Ilad, ~ , I Ab!; S). Ba;!!
. lI"rei""!)t'Btr.e 160gl. tJ"33l:;ile "';lglitd.,,,,03al""i1~"9 LUillilldt$Iallfi! (ie, JaJlle eil rtJeo oie••••iod.
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(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der/die Obmann/Obfrau, in dessen/deren
Verhinderung seinle/ihr/e Stellvertreter/in. Wenn auch diese/r verhinden ist, so fuhrt das
an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz..

§ 10: Aufgaben der Generalversammlung

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

a) Beschlussfassung Ober den Voranschlag;
b) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des

Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer;
c) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer;
d) Genehmigung VOn Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und Verein;
e) Entlastung des Vorstands;
f) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und

für außerordentliche Mitglieder;
g) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;
h) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;
i) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.

§ 11: Vorstand

(J) Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, und zwar aus Obmann/Obfrau und
Stellvertreter/in, Schriftführer/in und Stellvertreter/in sowie Kassier/in und
Stellvertreter/in J 1.

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei
Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares
Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden
Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch
Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, So ist jeder
Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung
zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer
handlungsunfähig sein. hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt,
unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der
umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat,

(3) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt'2 ••• , ..1 Jahre; Wiederwahl ist möglich.
Jede Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben.

(4) Der vorstand wird vom Obmann/von der Obfrau, bei Verhinderung· von
seinem/seiner/ihrem/ihrer Stellvertreter/in, schriftlich oder mündlich einberufen. Ist auch
diese/r 'auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied
den Vorstand einberufen.

,.! oaos .a,ehI5g8At:itz ilefla~lgl, da:u d(iJSldtUi '\J50igS,i <tes ,ae;"s aus 'ili;:dcsta'iS e oei iitttü:llall!!III PeHl8P1ePl: fH!I:!teht.
. _1..1••B ••• e: ~I!f .r I:h'~~ ('bft~eli"""'1 atrf eier I 1"15'11'"8 z'ii,,~e~ (lFdcrllrleirei' ae, 'G,al.er38iiihiltti,gEi1 "nU, §9 rieb:! .).
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(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und
mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.

(7) Den Vorsitz führt der/die ObmanniObfrau, bei Verhinderung seinle/ihr!e Stellvertreter/in.
Ist auch dieseIr verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden
Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsrnitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder
mehrheitlich dazu bestimmen.

(8) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion
eines Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10).

(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder' einzelne seiner
Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw .
Vorstandsmitglieds in Kraft.

(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die
Rücktntrserklärung ist an den Vorstand, im Falle des ROcktritts des gesamten Vorstands
an die Generalversammlung Zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw Kooptierung
(Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam.

§ 12: Aufgaben des Vorstands

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das .Leitungsorgan" im Sinne des
Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere
folgende Angelegenheiten:

(l) Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit
laufender Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und Führung eines
Vermögensverzeichnlsses als Mindesterfordemis;

(2) Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des
Rechnungsabschlusses;

(3) Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fällen des § 9 Abs. ) und
Abs. 2 lit, a - c dieser Statuten;

(4) Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und den
geprüften Rechnungsabschluss;

(5) Verwaltung des Vereinsvermögens;
(6) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen Vereinsrnitgliedern;
(7) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.

§ 13: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

(I) Der/die Obmann/Obfrau fUhrt die laufenden Geschäfte des Vereins. Der/die
Schriftführer/in unterstützt den/die Obmann/Obfrau bei der Führung der Vereinsgeschäfte.

• I .•••of .--
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(2) fner/die Obmann/Obfrau vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen des I

Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des/der ObmannsiObfrau und des
Schriftfilhrers/der Schriftführerin, in Geldangelegenheiten (vermögenswerte
Dispositionen) des/der Obmanns/Obfrau und des Kassiers/der KassieriQjRechtsgeschäfte
zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der Zustimmung eines anderen
Vorstandsmitglieds.

(3) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für
ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten Vorstandsmitgliedern
erteilt werden.

(4) Bei Gefahr im Verzug ist der/die ObmannlObfrau berechtigt, auch in Angelegenheiten,
die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter
eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedUrfen
diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.

(5) Der/die Obmann/übfrau fUhrt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.

(6) Der/die Schriftführer/in führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands.

(7) Der/die Kassier/in ist filr die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich.

-(8) p'm Fall der Verhindenmg treten an die Stelle des/der Obrnanns/Obfrau, des
Schriftführers/der Schriftführetin oder des Kassiers/der Kassierin ihre Stellvertretef/inn~

§ 14: Rechnungsprüfer

(I) Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von"
......1 Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem
Organ - mit Ausnahme der Generalversammlung - angehören, dessen Tätigkeit
Gegenstand der Prüfung ist.

(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der
Finanzgebarurig des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der
Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mirtel. Der Vorstand hat den
Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über das Ergebnis der
Prüfung zu berichten.

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung
durch die Generalversammlung. Im übrigen gelten filr die Rechnungsprüfer die
Bestimmungen des § 11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß.

~ JS: ~e~iedsge.ieht

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streit'
vereinsinterne Schiedsgericht beruf "ngselßrichtung" im Sinne des

un ein Schiedsgericht nach den §§ 577 ffZPO.

'. ~:lI~.twBI txIijr"TJW:i Jaliie (ibgesd,iii.il auf deii Ilbshi, d zwistJ n!hi oidciiUiJ'Ci; 8'iiCial;tis&I'h'iloi",eii iilft\ § 8 plttJs ').
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§ 15: SchicdsgcriclH

(I) Im SchlidHUll~ von allel1 alls dem V.:n:iIlS\\;lh31Illi~ I.'Ill:;h.;lh';I1J~11 SII.:ilig.kdl..:l1 ist Jil;<,
vereinsinterne Schicdsgerich; bcrulcn. I'::si~1eine .,Sl.."lIlichltlll=~..:il1ridHlIl1g" IInSinl1\." JI..'~
V'-'I,-·jl1:>);":.'i~ll.':S 2til}2 und k•...in S<:lli\'Js!,,1cril.."lIlll:Kll U\.·11~~ :'77 Ir /1'0.

I ,_••"I'.F •• #O es 1 IW,H.O Ii J' ;t~ ').$$'711>1 Ra'

(~) Das I.,t:hil.'t!:-;g\.·ridll ~-.:ll.lsj(h .llb drei orJ':lllhl.'kn \\:fI:il1~lnil;!lil·i.I~'1I1 zusammen. h
\\ nd dcrun gl:hJidi.'L d\l:>s ein ~lr(ill..:il U:.:tn \'1n:-.I:tlld ein \lil~lil.'d·als S.:III.;JsridlL.:J
:-.dlflfllit:11 1l~Il11h>ln11'1,11.:111.t 11.•..•.r :\uflhrt.knlll:; durch 1.11.."11Vor,a:lI1J 1'11111\.'1\ :-.dx:n l~lg\.·1t
macht .In und•.-rc Stfl'itll.:l1 innerhalf \'011 I~ I agl.'ll S~·ilh.:r"""ll" I•.'iII .\-lllglil.'d lb
Schi •..•i.bg•...tidlls nall1hnft. Nach V~rslJltJigllllgdurch den V()I~laIlJ lIulL'rh:Jlh \ nn sid""\1
I~l~,:"I\;ihkll die namhafl gemachten S(hi~'dsridll.:! hinneu \h·il..:r":l l-l I :lg..: ein drino
md •.·tlil ich •.'» Mitghcd I.Uln/I.11IVorsitzenden d-:s Sdli.:dsl,;l.:f iclus 13..:1~IJIllIIll'''~kidlh(1l
~·II!Sdh•.:akl unter 11<:11 V\lrgö~·hla:;.•.'n~'11J~IS 1.,,:; Dk' f\,'-litglk"L.kr J",s Sdll.:JsgpidH~
dürtcu keinem OrgilJl mit Ausuahmc dl.'f l i;;Jl,TiJh ~T'i~ll1l11tlllll~ ;lIl-;d[(Jr~II, dcsscu
l:llJ~kll (il.'g~ll~t;lnJ der S!r~'i1)g~i,.'il isl.

(i i Das S.:IlI.:d!'i!.!•..•ricln Üllil seine 1',IIb.:h ••·iJuml Iladl (i,:~\~II1I'Ulll.! h:id~'1 SI.:i11!!;;'1(il..'h<'l1St1i.'i... •... - ...
i\II\\I.'S\"llh~·jl 0111.:1'seiner \1i!gli~\.kl mil c:i11r'i:ld1••'1 Slilllln •...Jlllh..'h'·f1\;il. b ••·IIIS•.:II":H,k"t IIJI.."!t
1h.':'''-'I1I \\'iss":l1 und (;I.'wis'ii.'l1 S":lIh;"1~lllsl.'lIt."iJlllIgl.'lISllId vcrcinsuucrn ':lldglillJg
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(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen.
wird derart gebildet; dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schie c ter
schriftlich namhaft macht- Über Aufforderung durch den Vorstand binne en Tagen
macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinersei ein Mitglied des
Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung durch den V d innerhalb von sieben
Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter . en weiterer 14 Tage ein drittes
ordentliches Mitglied zum/zur Vorsitzenden d iedsgerichts. Bei Stimmengleichheit
entscheidet unter den Vorgeschlagene s Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts
dürfen keinem Organ - mit Aus e der Generalversammlung - angehören, dessen
Tätigkeit Gegenstand der S • gkeit ist.

(3) Das Schieds . t fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei
Anwe it aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach

em Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.

§ 16: Freiwillige Auflösung des Vereins

(I) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur mit
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über die
Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und
Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende
Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen" soll, soweit dies möglich und
erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser
Verein verfolgt, sonst Zwecken der Sozialhilfe.

all brauch! es elna zusätzlicheward ••n soll. 31S eti den


